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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag, den 7 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den is Vendemiäre IX.

Vollzieh u ng srath.
Beschluß vom 2s. Sept.

Dcr Vollz. Ausschuß — nach dem er sich den

Beschluß vom lg. Herbstm lgoo hat vorlegen lassen,

welcher die Hauptgrundsätze enthält, die bey Verpach-

tung von Nationalgütern beobachtet werden sollen, und

von welchen der yte Artikel die Zeit der Pachtverän.
berungen auf Winter - Iohanni festsezt.

Erwägend, daß hiezu dieser Zeitpunkt sehr ungün-

stig ist, indem er nicht erlaubt, den zu erwarteuden

Jahrs. Ertrag zu berechnen, und nebendem noch mch-

rere andere wichtige Schwierigkeiten darbietet.
Nach Anhörung seines Finanzministers —

beschließt:
». Der Artikel y des obenerwähnten Beschlusses vom

18. Sept. ist hiemit zurückgenommen.

». Die Zeit der Pachtveränderungen istaufSommer-
Iohanni oder jeden andern schiklichen Zeitpunkt
festgesezt.

Der Finanzminister ist mit der Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt, welcher dem Bulletin der

Gesetze eingcrükl werden soll.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 26. Sept.
Der Vollz. Rath — auf die Vorstellung der Ver-

waltungskammer von Bern, daß die Ausfuhr des But-
tcrs in das Ausland und besonders in die Grafschaft
Reuenburg so stark ist, daß der Preis desselben im
Lande sehr hoch gestiegen ; und daß ohne scharfe Maß.
regeln, wodurch diese Ausfuhr verboten würde, Man-
gel an Butter zu fürchten sey.

In Erwägung, daß wegen der Schwierigkeit, Absatz

für die Käse zu finden, die Aussuhr des Butters

einigermassen nothwendig geworden, besonders für jene

Gegenden der Schweiz, welche keinen andern Nah-
rungszweig als den Vichstand haben;

In Erwägung, daß vor Errichtung der Zollbureaux
an den Grenzen es unmöglich ist, die Contrebande zu

verhindern;
Nach angehörtem Berichte des Ministers vom Innern

beschließt:
». Die freye Ausfuhr des Butters in'S Ausland soll

nicht gehindert werden.

2. Dem Minister des Innern sey die Bekanntmachung
dieses Beschlusses aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 1. Okt.
Der Vollz. Rath — nach angehörtem Bericht seines

Ministers der Wissenschaften über einige an der abge«

brannten Kirche zu Chateaux d'Oeux, Canton Leman,
noch vor dem Winter vorzunehmende Reparationen an
Dachungen, Fenstern und Thüren, deren Kosten sich

auf 702 Fr. ; Btz. belaufen —
besch ließt:

». Der Minister wird beauftragt, mit Dring,
li chkeit obige Summe von 702 Fr. 5 Btz auf
Rechnung des ihm für hie nöthigen Bauten gejetz«
lich bewilligten Credits von 20,000 Fr. zu dem
angeführten Zwecke aus dem National-Schatze zu
erheben; so zwar, daß jene Summe als Vorschuß,
und die Frage: ob die Erbauung der Kirche dem
Staate oder dcr Gemeinde obliege, noch als un-
entschieden zu betrachten sey.

2. Die Gemeinde Oesch ist anzuhalten, herkömmlicher
Massen die nöthigen Fuhren unentgeldlich zu
leisten.
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z. Gegenwärtiger Beschluß werde dem Finanzministcr
und den Commissarien des Schatzamtes zur gehö- i

rigen Vollziehung Übermacht.

Folgen die Unterschriften.

5

Gesetzgebender Rath, 2. Okt.

Fortsetzung.

(Fortsetzung des Commißionalberichts über die Polizei)
der Wirths-und Schcnkhäuser.)

Dadurch wurde ohne die kostbarsten Anstalten, die

Polizeyaufsicht über dieses Gcwcrb unmöglich, und so-

fort die Gesundheit des Bürgers dem Eigennutz des

Wcinverkaufers und seine persönliche Sicherheit den

Ausbrüchen der wilden Leidenschaft des Säufers bloß

gegeben.

Dadurch wurde ein Consumtionsartikel vermehrt,
den das Gebiet der Rcpublif, selbst bey mäßigem Ge-

miß nicht in hinreichendem Maße liefert, und für den

wir unser weniges Geld aus dem Lande schicken müssen.

Dadurch wurde die Möglichkeit einer richtigen Be-

ziehung der Gelränksteuer, unmöglich gemacht.

Dadurch endlich sind, zwar viele Saufyäufer entstan-

den, aber die Wirthschaften zur Erleichterung des gc-

genfeitigen Geschäftsverkehrs, besonders die, wo der

fremde Reisende Herbcrg und anständige Nahrung fand,

die sind auf dem Wege gänzlich zu Grunde zu gehen,

denn à können auf dem Lande ihre grössere Wirth-
fchafts - Einrichtungen nur in sofern erhalten, als die

Concurrenz benachbarter Weinhäuser nicht zu stark ist.

Dieß B. G- sind die Folgen, die so zu sagen, ein

Federzug, der ersteh, des Gesetzes vom 19. Oki. 98,
Über unser Vaterland brachten und die in so mancher

Beziehung, die Stützen unsers Wohlstandes in ihren
untersten Fundamenten untergrubm. Sie blieben nicht

Lange ungefühlt, aber der ncmliche Geist, der so viel

übclbercchnetcs that, um die neue Verfassung zu po-

pularisicen, durste oder woltte es nicht wagen, das

Uebel bis an die Quelle zu verfolgen, und erst nach

langem suchte man eine Palliatif-Cur damit vorzu-
nehmen. ^

Das erste auf den Detail - Weingewerb Bezug ha-

Lende Gesetz, wurde den zo. Aug. 99 erlassen, und

durch dasselbe verordnet, daß jeder der eine Wirthschaft
oder Detail- Weingewerb betreiben wolle einer Patent-
gebühr mitcrworssen seyn solle. Ihm folgte das Gc-
setz vom 24. Herbstm. 99, duc et/ welches nunmehr

die zu bezahlende Patentgebühr, nach Maßgab der Art
Wirthschaft, die man betreiben wollte, bestimmt und
das Patcnteuwesen regularistrt wurde.

Beyde diese Gesetze waren mehr Finanzverfügungen
und trugen zwar nichts zur Polizcy selbst, aber doch
zur Möglichkeit einer Polizeyanfstcht über km Detail.
Weingewerb das ihrige bey, denn nun konnten wc-
nlgstens diejenigen bekannt werde» die sich damit
abgaben ; und nach den Ecwägungsgründen zu urtheilen,
hoffte man auch, mancher werde sich durch die zu be-
zahlende Finanz davon abhalten lassen.

Wie wir wissen, irrte man sich, und nun sticht?
die Gest!,gebung dem Uebel durch das Gesetz v. 4. Apr.
1800 zu steuern.

Durch dasselbe wird bestimmt, daß für abgelegene
Häuser, wo nicht bereits vor der Revolution Wirth-
schaftcn oder Piutenschenken gewesen, keine Patenten
ertheilt und daß überhaupt ohne Zustimmung der Mehr.'
heil der Bürger einer Gemeinde, kein neues Wirths-
Haus oder Schenke errichtet werden sollte.

Neben dem wurden den Wirihen Vckhaltungsregeln
über die Betreibung ihres Gewerbes erteilt, die Eure
Commißion grösteiilhcils in'den zweyten Gesttzcsvor-
schlag den sie Euch vorzulegen die Ehre haben wird,
aufgenommen hak.

Diese Anordnung gieng nun dem Uebel, d. h., dem
Grundsatz der Weingewerdsfreyheit selbst zu Leib, und
vielleicht wäre sie gleich Anfangs zureichend gewesen,
der übermäßige» Vermehrung der Wirths - und Wein-
Häuser und ihren schlimmen Folgen vorzubiegen, allein
in einem Augenblicke wo an Orten, die vormals keine

Weinhäustr hatten, man deren jezt bis sechs zählt,
oder wo statt der vorhandenen drey oder vier, .jezt

bis auf 24 entstanden sind, oder wo in einem Umkreis

von einer halben Stunde in einer Gegend ohne grosse,

Dorffchaften, bis i z zu finden sind; in einem solchen

Augenblick ist wahrlich diese Anordnung nicht mehr
'

zureichend.

Eure Commißion uimt mit dem Gesetz v. 4. Apr.
1800 den Grundsatz an: das Weingewerb im Detail
darf im Allgemeinen nicht frey seyn, und kann bloß

auf von den competcuten Behörden ertheilte Bewilli-
gung hin, betrieben werden. Jedennoch da wo nach

den Lokalinnständen diese Freyheit nicht schädlich ist,

können Ausnahmen statt haben.

Der Grundsatz dann, nach welchem die' Bewilli«
guugcn zu ertheilen sind, ist nach den Begriffen Eurer
Evmmißivn, das Bedürfniß der Gegend wo die Wirth,
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schast errichtet werden soll/ in Absicht auf den Ge-

schästsverkehr der benachbarten und entfernten Gegen-

den untereinander an dem gegebenen Ort / oder mit
den Bürgern desselben, oder endlich das Bedürfniß der

Bürger selbst / in Absicht auf ihren Haushalt.

Auf diese Grundsätze gestüzt, macht Ihnen B. G.
Eure Eommißion folgenden Antrag / dessen nähere Be-
stimmungen ohne weitere Entwicklung von selbst in die

Augen fallen. Der Gcsttzvorschlag folgt im nächsten

Stück.

Gesetzgebender Rath, 5. Okt. v

Präsident: A n der werth.
Die der Polizcycommißion zurückgewiesenen und

von ihr neuerdings vorgetragenen Artikel/ des sten
die Polizey der Wirthe betreffenden Gesetzvorschlags /

werden in Berathung und hernach angenommen. (Den
Gestyvorschlag liefern wir, wenn seine Abfassung deß-

nitiv wird angenommen seyn.)

Die -te Dlscußion über den die Zahlung der dieß-

jährigen Zehnden und Bodenzinse betreffenden Gesetzes-

verschlag und über das Befinden der Vollziehung

(S. dieselben St. 120 wird eröffnet/ und die Fort-
setznng auf morgen vertaget.

Folgende Botschaft des Vollz. Raths wird verlest»

und der Unterrlchlscowmißion überwiesen:

B- G- Der Vollz- Rath hat Ihnen unterm ?4.

Sept. die kirchliche Streitsache zwischen der Gemeinde

Wäggis und den Gemeinden Greppen und Viznau/
die sich als Filialkirchen von ihrer Mutterkirche zu

Wäggis kraft eines Décréts der gesttzg. Räthe trennen

wollen, in der Absicht und mit der Einladung zuge-

sandt, daß Sie dieß Decret und hauptsächlich die darin

aufgestellte Bedingung/ welche die unter den Gemein-

den bestehende Streitigkeiten veranlaßte/ näher un-

tersuchen und bestimmen mögen. — Zu mehrerer Be-

leuchtung dieses Gegenstandes übersendet Ihnen nun

der Vollz. Rath auch die Vorstellung der Gemeinde

Wäggis/ die der schon eingeschickten von Viznau noth-

wendig entgegengesezt werden sollte. Da aber in der-

selben ein unrichtiges Vorgeben enthalten ist/ indem

darin behauptet wird/ daß der Minister der Wissen-

schatten die Weisung ertheilt habe/ die Streitsache

jener Gemeinden vor den Richter zu bringen, so glaubt
der Vollz. Rath dieser Botschaft ein Schreiben des

Ministers beylegen zu müssen, das die Falschheit jenes

Vorgebens hinlänglich erweiset.

Gesetzgebender Rath, 4. Okt.
Präsident: A n d e r w e rlh.

Die Unterrichlscommißion legt über die Botschaft"
des Vollz. Raths v- 24. Sept., die Verhältnisse der
Gemeinden Viznau und Grebben zu der Multerkirche
Wäggis betreffend/ und über die Petition der Ge»
mcinde Boßwy!/, einen Bericht ab/ der für z Tage'
auf den Canzlcytisch gelegt wird.

(Die Forts, folgt.)

Chronologisches Register der Gesetze
und Décrété vom 7. August bis 50^
September izso.

(Wir liefern künftig am Schlüsse jedes Monat?
ein solches Register / wodurch das Nachschlagen der'
Gesetze in unserm Blatte erleichtern und die Verwechs-
lung von Gesetzen mir bloßen Gesetz es vor-
schlügen verhütet werden soll/ indem hier nur die'

angenommenen, Gesetzeskraft habenden Gesetze mW'

Décrété ausgezählt werden

1. Gesetz vom 8. August, das die gcsetzge-

bcnden Räthe auflöst und die neue pro-
visorische Regierung constituirt. Seite Z65

2. Decret, welches die Wahl 8 neuer Mit-
glieder in dcn gesetzgebenden Rath ent-

hält, s8- August.) -z6Z

z. Decret, welches die Wahl der 7 Glieder des

- Voll;-. Rathes enthält, s?. Aug.) Z74
4. Decret, durch welches dem Vollz. Rath für

Unterhaltung der Nationalgebäude ein

Credit von 20,000 Fr., eröffnet wird,
s 15. Aug.) 4°4

5. Gesetz, welches die frühern Gesetze über

Abhaltung der Nr- und Wahlversammlun-
gen zurücknimmt, s 18. Aug. 401.41-2

6. Decret, welches dem Ioh. Lnstenberger
seine Strafe mildert, s>8. Aug.) 41z

7. Decret, wodurch die Verkäufe verschiede-

ner Nationalgütcr im C. Solvthurn bestä-

tiget werden, s 19. Aug. 408. 420'
8. Decret, welches dem Ant. Chermont seine

Strafe mildert. (19. Aug.) 41?
9. Decret, welches dem Minister der Künste

und Wissenschaften einen Credit von 6000

Fr. eröffnet, (so. Aug.). 4^o>
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